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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1996

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 F

Rechtssatz

Auf die Organeigenschaft eines Privaten als Folge und Begleitwirkung seiner Einbindung in die durch den Rechtsträger

hoheitlich zu vollziehende Materie hat der Umstand, daß ihm dies auch die Möglichkeit der Verfolgung eigener

Interessen eröffnet, keinen Einfluß.
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1 Ob 27/95
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